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KNESEBECKSTRASSE 30 -10623 BERLIN - TEL.030-88 57 37-0 - FAX 88 57 37 99

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. Wir besprechen 
gern Ihre Wünsche für eine seriöse Haus-und Grundbesitzverwaltung.   

Mit unserer Erfahrung aus 65 Jahren Verwaltung von Miethäuser und Gewerbeobjekten ist es für uns Verpflichtung, 
stets auf dem neuesten Stand zu sein.  Somit bewahren wir unseren Vorsprung an Wissen und Kompetenz in Berlin!

über 65 Jahre

info@walter-loll.de - www.walter-loll.de

Eberhard u. Gabriele Rick 
u. Thomas Schlaak (Mitte) 

In eigener Sache zur Abonnementrechnung

Liebe Abonnenten,
in diesem Monat erhalten Sie die Jahresrechnung für Ihr GRUNDEIGEN-
TUM-Abonnement.
Bitte denken Sie bei der Bezahlung unbedingt daran, die Rechnungs-
nummer und die Kundennummer anzugeben – das wäre der Idealfall!
Wenn Sie die Überweisung bei Ihrem Online-Banking gespeichert haben, 
aktualisieren Sie bitte Betrag und Rechnungsnummer!
Zahlen Sie für Ihren Enkel, Bruder, Lebensgefährten, Verwaltungseinheit, 
Erbengemeinschaft? Kein Problem, aber ein kleiner Hinweis auf den Namen 
des Rechnungsempfängers wäre nicht schlecht.
Alle Zahlungen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, werden von 
uns zurücküberwiesen.
Wenn Sie die Zeitschrift im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei einem Haus- 
und Grundbesitzerverein erhalten, zahlen Sie bitte nicht an uns, sondern 
den entsprechenden Mitgliedsbeitrag an Ihren Verein.

SEPA-Lastschrifteinzug
Wir geben die Lastschriften ca. eine Woche nach Rechnungsversand an 
die Bank, um Ihnen genügend Zeit zu lassen, die Bankverbindung zu 
prüfen und ggf. noch zu ändern.
Erst danach fallen bei jeder Abbuchung, die nicht eingelöst werden kann, 
Bankgebühren an, die wir Ihrem Kundenkonto belasten müssen.
Nach Einreichung bei der Bank dauert es fünf Arbeitstage, bis die Buchung 
Ihnen belastet und uns gutgeschrieben wird. In dieser Zeit sind keine 
Änderungen der Bankverbindungen möglich, auch kein Rückruf, wenn 
Sie zwischenzeitlich selbst überweisen. 
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, überweisen Sie 
bitte nicht! Das steht auf der Rechnung bei den Zahlungsbedingungen.
Sollte es trotz Beachtung aller vorstehenden Hinweise zu einer Doppel-
zahlung kommen, zahlen wir ohne Aufforderung schnellstmöglich den zu 
viel bezahlten Betrag zurück.

Mitteilung des Verlages
Es ist uns in den letzten drei Jahren gelungen, den 
Abonnementpreis für die Zeitschrift stabil zu halten. 
Nunmehr sind wir allerdings dazu gezwungen, einen 
Teil der seitdem – vor allem durch extreme Preiserhö-
hungen der Post für die Zustellung – erfolgten Kosten-
steigerungen an unsere Leser weiterzugeben. Dabei ist 
es uns aber gelungen, mit einer Erhöhung von unter 
3 % deutlich unter den Abo-Preiserhöhungen von Kol-
legen (Tagesspiegel bspw. 5 %) zu bleiben. Auch unter 
den Fachzeitschriften punktet DAS GRUNDEIGENTUM 
schon seit vielen Jahren mit einem exzellenten Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Leider führt angesichts der Kostensteigerungen vor 
allem für die Zustellung kein Weg daran vorbei, das 
Entgelt für das Jahresabonnement von bisher 175 € 
auf 180 € zu erhöhen. Wir bitten für diesen unaus-
weichlichen Schritt um das Verständnis der Leser.
Grundeigentum-Verlag GmbH


